
	

1	von	12		

Was	hat	der	Käufer	aus	juristischer	Sicht	beim	Kauf	einer	Eigentumswohnung		
besonders	zu	beachten?		
	
Empfehlungen	von	Dr.	Wolfgang	Maria	Paumgartner	em.	RA	
	
1.	Vertragserrichter/Treuhänder:		

-Im	Gesetz	ist	nicht	vorgegeben,	welche	Vertragspartei	den	Vertragserrichter/Treuhänder	bestimmen	

kann.	 Dies	 ist	 Vereinbarungssache.	 Üblicherweise	 bestimmt	 der	 Käufer	 die	 Person	 des	

Vertragserrichters/Treuhänders	mit	dem	Argument,	weil	er	dessen	Kosten	zahle.	

-Zur	 Errichtung	 des	 Kaufvertrages	 soll	 ausschließlich	 nur	 ein	 in	 Immobilienfragen	 erfahrener	

Rechtsanwalt	oder	Notar	ausgewählt	werden.	

	

2.	Prüfen	Sie	alle	aus	dem	Grundbuchsauszug	ersichtlichen,	vom	Käufer	zu	übernehmenden	Lasten	

und	Rechte	und	lassen	Sie	sich	Kopien	aller	diesbzgl.	Urkunden	geben.	

	

3.	 Lassen	 Sie	 durch	 einen	 Baukundigen	 prüfen,	 ob	 bzw.	 welche	 wesentlichen	 Instandsetzungs-	 u.	

Erhaltungsmaßnahmen	am	Kaufobjekt	anstehen.	

	

4.	 Fragen	 Sie	 den	 Verkäufer	wer	 die	 Hausverwaltung	 innehat.	 Lassen	 Sie	 von	 der	 Hausverwaltung	

folgende	Unterlagen	an	Sie	als	Käufer	in	Kopie	übermitteln:	

	

4.1.			den	Wohnungseigentumsvertrag	

4.2.	 das	 Parifizierungsgutachten	 samt	 Nutzflächenaufstellung	 und	 Parifizierungsplan	 zu	 Ihrer	

Wohnung	und	allenfalls	damit	verbundenen	Zubehörs	(zB	Kellerabstellräume).	

Vergleichen	Sie	den	Iststand	der	kaufgegenst.	Wohnung	mit	dem	Parifizierungsplan.	

Nur	 wenn	 zB	 aus	 den	 Parifizierungsunterlagen	 hervorgeht,	 dass	 zu	 der	 von	 Ihnen	 gekauften	

Wohnung	 ein	 Abstellraum	 im	 Keller	 gehört,	 steht	 Ihnen	 ein	 solcher	 zu.	 Das	 gilt	 auch	 zB	 für	 KFZ	

Abstellplätze.	Diese	wurden	früher	zur	Wohnung	hinzuparifiziert.	Seit	dem	WEG	2002	müssen	diese	

gesondert	als	eigener	KFZ	Stellplatz	im	Grundbuchsauszug	aufscheinen.	

4.3.	 die	Rücklagenabrechnung	für	das	der	Kaufvertragserrichtung	vorangegangene	Jahr.	

4.4.	 den	Wirtschaftsplan	für	das	Jahr,	in	dem	der	Kaufvertrag	abgeschlossen	wird.	

4.5.	 Lassen	Sie	sich	von	der	Hausverwaltung	schriftlich	folgendes	beantworten:	

4.5.1.	ob	Erhaltungs-	und	Verbesserungsarbeiten	auf	der	kaufgegenständlichen	Liegenschaft	
durchgeführt,	jedoch	noch	nicht	1	von	12		

wurden.	Wenn	ja,	in	welchem	Umfang.	
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4.5.2.	 ob	Forderungen	der	Eigentümergemeinschaft	gegenüber	dem	Verkäufer	bestehen.	Wenn	ja,	

welche	und	in	welchem	Umfang.	

4.5.3.	 	 ob	 	 vom	 Verkäufer	 bisher	 alle	 Bewirtschaftungskosten,	 den	 Kaufgegenstand	 betreffend,	

bezahlt	wurden	oder	ob	Rückstände	bestehen.	Wenn	ja,	in	welchem	Umfang.	

4.5.4.			ob	für	Gemeinschaftsanlagen	der	Liegenschaft	bzw.	für	den	Kaufgegenstand	Vereinbarungen	

oder	 Beschlüsse	 bestehen,	 insbesondere	 bezüglich	 allfälliger	 Benützungsvereinbarungen,	

Gemeinschafts-	 und	 Hausordnungen,	 Höhe	 der	 Rücklage,	 Versicherung	 der	 Liegenschaft,	

Vermietung	 allgemeiner	 Teile	 der	 Liegenschaft,	 Aufteilungsschlüssel	 (z.B.	 bezüglich	

gemeinschaftlicher	Einrichtungen,	Verteilung	der	Erträgnisse,	Beheizung	usw.)	oder	sonstige	

besondere,	den	Kaufgegenstand	betreffende	Umstände	aus	Sicht	der	Hausverwaltung.	

4.5.5.	 derzeitige	Höhe	des	den	Kaufgegenstand	betreffenden	Bewirtschaftungskostenakontos.		

4.5.6.	 Gibt	es	eine	 Instandhaltungsrücklage.	Wenn	ja,	 in	welcher	Höhe	und	wie	viel	entfällt	dabei	

auf	den	Kaufgegenstand.	

	

5.	Gemeinsamer	Erwerb	der	Eigentumswohnung	(sogenannte	Eigentümerpartnerschaft)	
	
Sollten	die	Käufer	aus	einer	Personenmehrheit	 (maximal	zwei	Personen)	bestehen	und	dazu	keine	

besonderen	Regelungen	treffen,	gilt	gesetzlich	insbesondere	Folgendes:	

	

5.1.	 Durch	 das	 gemeinsame	 Wohnungseigentum	 der	 beiden	 Käufer	 werden	 ihre	 Anteile	 am	

Mindestanteil	 so	 verbunden,	 dass	 sie	 solange	 die	 Eigentümerpartnerschaft	 besteht,	 nicht	 getrennt	

und	nur	gemeinsam	beschränkt,	belastet	oder	der	Zwangsvollstreckung	unterworfen	werden	dürfen.	

Die	Zwangsvollstreckung	auf	Grund	eines	Exekutionstitels,	der	bloß	gegen	einen	der	Partner	besteht,	

ist	 nur	 im	 Wege	 des	 mit	 der	 Pfändung	 des	 Anspruchs	 auf	 Aufhebung	 des	 gemeinsamen	

Wohnungseigentums	 zu	 verbindenden	 Antrages	 auf	 Zwangsversteigerung	 des	 gesamten	

Mindestanteiles	und	des	damit	verbundenen	gemeinsamen	Wohnungseigentums	zulässig.	In	diesem	

Exekutionsverfahren	ist	der	Partner,	gegen	den	kein	Exekutionstitel	besteht,	Beteiligter.	Er	kann	zur	

Wahrung	seiner	Rechte	alle	Rechtsmittel	erheben,	wie	wenn	er	selbst	Verpflichteter	wäre;	überdies	

kann	 er	 gegen	 diese	 Exekution	 Widerspruch	 erheben,	 wenn	 sich	 die	 Exekution	 auf	 das	

Wohnungseigentumsobjekt	 bezieht,	 das	 ihn	 zur	 Befriedigung	 seines	 dringenden	Wohnbedürfnisses	

dient.	Unter	derselben	Voraussetzung	hat	ein	Partner	im	Fall	eines	Konkurses	über	das	Vermögen	des	

anderen	Partners	das	Recht	auf	Aussonderung	von	dessen	halben	Mindestanteil.	 Jeder	der	Partner	

darf	seinen	Mindestanteil	nur	mit	Zustimmung	des	anderen	Partners	veräußern.	Die	Partner	haften	

für	 alle	 Verbindlichkeiten	 aus	 ihrem	 gemeinsamen	 Wohnungseigentum	 zur	 ungeteilten	 Hand.	 Sie	
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dürfen	 über	 das	 gemeinsame	 Wohnungseigentum	 und	 die	 Nutzung	 des	 im	 gemeinsamen	

Wohnungseigentum	 stehenden	 Wohnungseigentumsobjektes	 nur	 gemeinsam	 verfügen.	 Die	 mit	

ihrem	 gemeinsamen	 Wohnungseigentum	 verbundenen	 Befugnisse	 zur	 Mitwirkung	 an	 der	

Entscheidungsbildung	 in	der	 Eigentümergemeinschaft	 stehen	den	Partnern	nur	 gemeinsam	zu.	Der	

vertragliche	Ausschluss	einer	Klage	auf	Aufhebung	der	Eigentümerpartnerschaft	(§	830	ABGB)	ist	nur	

für	die	ersten	drei	Jahre	ab	Einverleibung	der	Partnerschaft	im	Grundbuch	rechtswirksam.		

	

5.2.	 Sind	 die	 Partner	 Ehegatten	 und	 dient	 ihr	 Wohnungseigentumsobjekt	 einen	 von	 ihnen	 zur	

Befriedigung	 seines	 dringenden	 Wohnungsbedürfnisses,	 so	 ist	 während	 der	 Ehe	 die	

Aufhebungsklage	des	anderen	unzulässig.	Dient	das	gemeinsame	Wohnungseigentumsobjekt	einem	

minderjährigen	 Partner	 zur	 Befriedigung	 seines	 dringenden	 Wohnbedürfnisses,	 so	 ist	 während	

dessen	Minderjährigkeit	die	Aufhebungsklage	des	anderen	unzulässig.		

	

5.3.	 Beim	 Tod	 eines	 Partners	 gilt	 für	 den	 Anteil	 des	 Verstorbenen	 unter	 Ausschluss	 sonstigen	

Erwerbes	von	Todeswegen,	aber	vorbehaltlich	einer	abweichenden	Vereinbarung	nach	§	14	 	Abs.	5	

WEG	Folgendes:		

	

Der	 Anteil	 des	 Verstorbenen	 am	 Mindestanteil	 und	 gemeinsamen	 Wohnungseigentum	 geht	 von	

Gesetzes	wegen	unmittelbar	ins	Eigentum	des	überlebenden	Partners	über;	der	Eigentumsübergang	

tritt	 jedoch	 nicht	 ein,	 wenn	 der	 überlebende	 Partei	 innerhalb	 einer	 vom	 Verlassenschaftsgericht	

festzusetzenden	angemessenen	Frist	entweder	auf	ihn	verzichtet	oder	gemeinsam	mit	den	Erben	des	

Verstorbenen	unter	Zustimmung	der	Pflichtteilsberechtigten	eine	Vereinbarung	schließt,	auf	Grund	

derer	 der	 Anteil	 des	 Verstorbenen	 einer	 anderen	 Person	 zukommt;	 verzichtet	 der	 überlebende	

Partner	auf	den	Eigentumsübergang,	so	hat	das	Verlassenschaftsgericht	eine	öffentliche	Feilbietung	

des	 gesamten	 Mindestanteiles	 und	 des	 damit	 verbundenen	 Wohnungseigentums	 durch	

Versteigerung	 vorzunehmen.	 Solange	 die	Möglichkeit	 des	 Verzichtes	 besteht,	 sind	 die	 Rechte	 des	

überlebenden	 Partners	 am	 Anteil	 des	 Verstorbenen	 auf	 jene	 eines	 Verwalters	 beschränkt.	 Der	

überlebende	 Partner,	 der	 den	 Anteil	 des	 Verstorbenen	 am	Mindestanteil	 und	Wohnungseigentum	

erwirbt,	 hat	 der	 Verlassenschaft	 nach	 dem	 Verstorbenen	 die	 Hälfte	 des	 Verkehrswertes	 des	

Mindestanteiles	 zu	 bezahlen.	 Unter	 bestimmten	 Umständen	 ist	 auch	 eine	 einvernehmliche	

Bestimmung	diesbezüglich	möglich.		

	

5.4.	Im	Falle	der	Nichtigkeitserklärung,	Aufhebung	oder	Scheidung	der	Ehe	der	bisherigen	Ehegatten	

kann	 jeder	 von	 beiden,	 sollten	 sie	 sich	 über	 das	 weitere	 rechtliche	 Schicksal	 der	
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Eigentümerpartnerschaft	 nicht	 einigen	 können,	 den	 Antrag	 auf	 Aufhebung	 der	 Partnerschaft	

einbringen,	 wobei	 innerhalb	 eines	 Jahres	 seit	 Rechtskraft	 der	 Auflösung	 der	 Ehe	 der	 Einwand	 der	

Unzeit	 oder	 des	 Nachteiles	 nicht	 erhoben	 werden	 kann.	 Alle	 weiteren	 Bestimmungen	 der	

Eigentümerpartnerschaft	 ergeben	 sich	 aus	 §§	 13	 bis	 15	 WEG	 2002	 und	 können	 unter	

http://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht/	abgerufen	und	eingesehen	werden.		

	

6.	Nehmen	Sie	in	den	Kaufvertrag	unbedingt	eine	Inventar-	bez.	Zubehörsliste	auf,	in	der	im	

Einzelnen	genau	beschrieben	wird,	was	im	Kaufobjekt	verbleibt	und	was	nicht.	

	

7.	Nehmen	Sie	Einblick	in:	

-	http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/altlasten		

	
	
	
-	http://www.senderkataster.at/	

Im	Senderkataster	können	die	Standorte	der	Mobilfunk	und	Rundfunkstationen	u.a.	in	der	

Umgebung	des	Kaufobjektes	abgefragt	werden.	

Der	 Senderkataster	 wurde	 auf	 Initiative	 des	 Bundesministeriums	 für	 Verkehr,	 Innovation	 und	

Technologie	 im	 Jahr	 2003	 eingerichtet	 und	 wird	 in	 Kooperation	 mit	 dem	 Bundesministerium	 für	

Verkehr,	 Innovation	 und	 Technologie,	 der	 Rundfunk	 und	 Telekom	 Regulierungs-GmbH	 und	 dem	
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Forum	 Mobilkommunikation	 betrieben,	 um	 den	 Bürgerinnen	 und	 Bürgern	 einen	 Überblick	 zur	

funkbasierten	 allgemeinen	 Kommunikationsinfrastruktur	 und	 fachliche	 Informationen	 darüber	 zu	

bieten.	

	

Zu	diesem	Zweck	werden	die	erfassten	Ergebnisse	von	österreichweiten	Immissionsmessungen	in	der	

Karte	 angegeben	 und	 Auskunft	 über	 die	 technischen	 und	 und	 rechtlichen	 Hintergründe	 der	

öffentlichen	Funknetze	in	Österreich	erteilt.	

-	https://www.bmlfuw.gv.at/service/geo-informationen.html	

Das	BMLFUW	erhebt	umfangreiche	Geoinformationsdaten	aus	den	folgenden,	im	Einzelnen	

abrufbaren,	Aufgabenbereichen	der	

• Landwirtschaft	

• Forstwirtschaft	

• Umwelt	

• Wasserwirtschaft	

-	http://hora.gv.at/				
	

Unter	der	Adresse	www.hora.gv.at	kann	 jede/r	 im	 Internet	eine	Adressabfrage	machen,	 sich	 in	die	

digitale	 Gefahren-Landkarte	 klicken,	 und	 durch	 verschiedene	 Zoom-Einstellungen	 sehen,	 wie	

überschwemmungs-	oder	erdbebengefährdet	Haus	oder	Grundstück	sind	

	
-	http://www.laerminfo.at/	

zur	Ermöglichung	des	Herausfindens	der	Lärmbelastung	für	einen	bestimmten	Ort		

Für	den	Lärm	von	Straßen-,	Schienen-	und	Flugverkehr	sowie	in	den	Ballungsräumen	auch	dem	Lärm	

bestimmter	Industrieanlagen	(IPPC-Anlagen)		stehen	verschiedene	Karten	zur	Verfügung.	

• Straßenverkehr	(Landesstraßen,	Autobahnen	und	Schnellstraßen)	

• Schienenverkehr	(Eisenbahnstrecken,	Straßenbahnstrecken)	

• Flugverkehr	

• Industrie	(IPPC)	
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Sie	 können	 einen	 bestimmten	 Kartenausschnitt	 direkt	 über	 die	 Adresssuche	 auswählen	 oder	 die	

Zoomfunktion	nutzen.	

Wenn	 der	 gesuchte	 Bereich	 nicht	 in	 einer	 Lärmzone	 liegt,	 so	 bedeutet	 das	 noch	 nicht,	 dass	 keine	

Lärmbelastung	 vorliegt!	 Die	 Karten	 enthalten	 außerhalb	 der	 Ballungsräume	 nur	 Lärm	 von	

hochrangiger	 Verkehrsinfrastruktur.	 Die	 kartierten	 Strecken	 sind	 in	 den	 Übersichtskarten	 (geringe	

Zoomstufe)	als	Linien	dargestellt.	

Die	 Lärmkarten	 dienen	 als	 Grundlage	 für	 eine	 strategische	 Planung	 und	 können	 bedingt	 auch	 in	

anderen	 Rechtsmaterien	 wie	 z.B.	 der	 Raumordnung	 herangezogen	 werden.	 Die	 strategischen	

Lärmkarten	sind	nicht	geeignet,	die	individuelle	Lärmbelastung	exakt	zu	beschreiben.	

Die	 vorliegenden	 Lärmkarten	wurden	 je	nach	der	 Lärmquelle	 im	Auftrag	 von	Verkehrsministerium,	

Wirtschaftsministerium,	Umweltministerium	oder	den	Ländern	erarbeitet.	

	
	
	
8.	 Energieausweis.	 Das	 Energieausweis	 -	 Vorlage	 Gesetz	 (	 dieses	 ist	 abrufbar	 unter:	

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007

799	)	regelt	u.a.	die	Pflicht	des	Verkäufers,	beim	Verkauf	eines	Gebäudes	oder	Nutzungsobjekts	dem	

Käufer	 einen	 Energieausweis	 vorzulegen	 und	 auszuhändigen,	 sowie	 die	 Pflicht	 zur	 Angabe	
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bestimmter	Indikatoren	über	die	energietechnische	Qualität	des	Gebäudes	oder	Nutzungsobjekts	in	

Anzeigen	zur	Vorbereitung	solcher	Rechtsgeschäfte.	

	

9.	 Mietrechtsgesetz.	 Wenn	 Sie	 ein	 Kaufobjekt	 kaufen,	 dass	 zB	 vermietet	 ist	 oder	 in	 dem	 sich	

Bestandobjekte	 (zB.	 Wohnungen)	 befinden,	 die	 vermietet	 sind	 oder	 die	 Sie	 als	 Käufer	 vermieten	

wollen,	ist	die	Mietrechtslage	genau	zu	prüfen.		

-	Lassen	Sie	sich	alle	Mietverträge	samt	aller	etwaig	zusätzlicher	Mietvereinbarungen	vom	Verkäufer	

in	Kopie	übergeben.	Lassen	Sie	im	Kaufvertrag	formulieren,	dass	der	Verkäufer	u.a.	dafür	haftet,	dass	

dieser	mit	dem	Mieter	keine	zusätzlichen	Vereinbarungen	getroffen	hat.	

-	Es	ist	zB	zu	prüfen,	ob	bzw.	in	welchem	Umfang	das	Mietrechtsgesetz	anwendbar	ist.	Dies	ist	zB	für	

die	Frage	der	Aufkündbarkeit	des	Mietobjektes	entscheidend	und	für	die	Frage,	welcher	maximale	

Mietzins	vom	Mieter	überhaupt	gesetzlich	verlangt	werden	kann	(für	bestimmte	Mietobjekte	gibt	es	

gesetzliche	Mietobergrenzen).	Zu	beachten	ist	zB,	dass	der	Mieter	u.U.	bezahlte	überhöhte	Mietzinse	

rückfordern	kann.	Gerade	auch	bei	Anlageobjekten	ist	dieser	Umstand	von	wesentlicher	Bedeutung,	

weil	 zB	 die	 bisher	 bezahlten	 Mietzinse	 allenfalls	 gesetzlich	 überhöht	 und	 deshalb	 zB.	

Rückforderungsansprüche	von	Mietern	drohen	können.	

-	Kaution.	Prüfen	Sie,	ob	der	bestehende	Mieter	eine	Kaution	bezahlt	hat	und	wie	viel.	Erheben	sie,	

ob	die	Kaution	noch	 in	voller	Höhe	zur	Verfügung	steht.	Stellen	Sie	die	Übergabe	der	Kaution	vom	

Verkäufer	an	Sie	durch	entsprechende	Formulierungen	im	Kaufvertrag	sicher.	

	

10.	Kaufpreiszahlung.	 Stellen	 Sie	 durch	 entsprechende	 Formulierungen	 im	 Kaufvertrag	 u.a.	 sicher,	

dass		

-	 der	 Kaufpreis	 zur	 Gänze	 (inkl.	 des	 allfällig	 zusätzlichen	 Kaufpreises	 für	 Inventar	 oder	 Zubehör)	

treuhändig	beim	Vertragserrichter	erliegt	und	nicht	(auch	nicht	nur	teilweise)	direkt	vom	Käufer	an	

den	Verkäufer	zu	zahlen	ist;	

-	der	Vertragserrichter	mit	dem	treuhändig	an	 ihn	bezahlten	Kaufpreis	Grundbuchslasten	erst	dann	

abdecken	darf	und	dies	zu	bewerkstelligen	hat,	wenn	

--	 sichergestellt	 ist,	 dass	 mit	 dem	 treuhändig	 an	 den	 Vertragserrichter	 bezahlten	 Kaufpreis	 alle	

kaufvertraglich	zu	löschenden	Lasten	gänzlich	abgedeckt	werden	können	und	

--	 dem	 Vertragserrichter	 	 eine	 schriftliche	 Bestätigung	 von	 Ihnen	 als	 Käufer	 vorliegt,	 dass	 er	 das	

Kaufobjekt	vom	Verkäufer	übergeben	erhalten	hat.	

	

11.	 Gewährleistung.	 Das	 ist	 die	 Haftung	 des	 Verkäufers	 für	 die	 vereinbarten	 oder	 gewöhnlich	

vorausgesetzten	 (zB	 seinem	 Alter	 entsprechenden)	 Eigenschaften.	 Die	 Gewährleistung	 kann	 auch	
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ausgeschlossen	 werden	 (zB	 durch	 Gewährleistungsverzicht).	 Beachten	 Sie	 als	 Käufer,	 dass	 ein	 in	

vielen	 Kaufverträgen	 pauschal	 enthaltener	 Gewährleistungsverzicht	 für	 Sie	 hohes	 Risiko	 bedeuten	

kann.	

	

12.	Nebenkosten.	Diese	sind	zB:	

-	die	Grunderwerbsteuer	von	3,5%	der	Bemessungsgrundlage	(zumeist	des	Kaufpreises)	

-	 die	 gerichtliche	 Eintragungsgebühr	 zur	 Einverleibung	 des	 Eigentumsrechtes	 des	 Käufers	 im	

Grundbuch	von	1,1%	der	Bemessungsgrundlage	(zumeist	des	Kaufpreises)	

-	die	gerichtliche	Eintragungsgebühr	zur	Einverleibung	(eines)	kaufpreisfinanzierenden	Pfandrechtes/	

Pfandrechten	von	1,2%	des	Pfandrechtseintragungsbetrages	

-	die	Unterschriftsbeglaubigungskosten	

-	 die	Kosten	 des	 Vertragserrichters/Treuhänders	 (Notar	 oder	 Rechtsanwalt).	 Es	 empfiehlt	 sich	mit	

dem		Notar	oder	Rechtsanwalt	diesbzgl.	vor	Abschluss	des	Kaufvertrages	dazu	schriftlich	einen	fixen	

Pauschalbetrag	zu	vereinbaren.	

-	die	Kosten	des	Immobilienmaklers			

	
13.	Immobilienertragssteuer	(ImmoESt)	
	
Vom	Verkäufer	zu	beachten:	

Grundsätzlich	unterliegen	sämtliche	Gewinne	des	Verkäufers	aus	der	Veräußerung	von	Grundstücken	

(darunter	 fallen	 u.a.	 auch	 Gebäude	 inkl.	 Eigentumswohnungen	 und	 Baurechte)	 dessen	

Einkommensteuerpflicht.		

Von	 der	 ImmoESt	 erfasst	 sind	 nur	 entgeltliche	 Erwerbs-	 bzw.	 Veräußerungsvorgänge.	 Nicht	

steuerrelevant	ist	grundsätzlich	die	unentgeltliche	Übertragung	einer	Liegenschaft,	da	es	hier	keinen	

Verkaufserlös	in	Form	einer	Gegenleistung	gibt	und	somit	kein	Veräußerungsgewinn	entsteht.	Daher	

fällt	bei	Schenkungen	und	Erbschaften	grundsätzlich	keine	Immobilienertragsteuer	an.	

13.1.	Höhe	der	ImmoESt:	

--	 Für	 sogenannte	 "Alt-Objekte",	 das	 sind	 die	meisten	vor	 dem	31.	März	 2002	 angeschafften,	 fällt	

eine	Einkommensteuer	von	4,2	Prozent	des	Veräußerungserlöses	an.	

--	 	 Ansonsten	 gilt:	 Einkünfte	 aus	 der	 Veräußerung	 von	 Grundstücken(darunter	 fallen	 u.a.	 auch	

Gebäude	 inkl.	 Eigentumswohnungen	 und	 Baurechte)		 ab	 dem	 Jahr	 2016	 unterliegen	 einem	
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besonderen	 Steuersatz	 von	30	 Prozent	 (ab	 dem	 1.	 April	 2012	 bis	 inklusive	 2015:	 25	 Prozent)	 und	

wirken	nicht	progressionserhöhend	für	das	Resteinkommen.	

Werden	 die	 anderen	 laufenden	 Einkünfte	 der	 Steuerpflichtigen/des	 Steuerpflichtigen	 niedriger	 als	

durchschnittlich	mit	30	Prozent	(ab	dem	Jahr	2016;	vorher	25	Prozent)	besteuert,	so	kann	auf	Antrag	

der	 niedrigere	 Tarifsteuersatz	 angewendet	 werden	 (Regelbesteuerungsoption).	 Die	

Regelbesteuerungsoption	kann	nur	für	sämtliche	(betriebliche	und	außerbetriebliche)	Einkünfte	aus	

Grundstücksveräußerungen	 ausgeübt	 werden,	 die	 dem	 besonderen	 Steuersatz	 von	30	Prozent	 (ab	

dem	Jahr	2016;	vorher	25	Prozent)	unterliegen.	

13.2.	Ausnahmen	von	der	ImmoESt:	

Von	der	ImmoESt	ausgenommen	sind:		

-	der	Hauptwohnsitz	des	Verkäufers	(=Hauptwohnsitzbefreiung)		sowie		

-	selbst	hergestellte	Gebäude	(=Herstellerbefreiung).	

Hauptwohnsitzbefreiung	

Steuerfrei	 ist	die	Veräußerung,	wenn	es	sich	dabei	um	den	Hauptwohnsitz	des	Verkäufers	handelt.	

Der	 Hauptwohnsitz	 (Mittelpunkt	 der	 Lebensinteressen)	 ist	 das	 Einfamilienhaus	 oder	 die	

Eigentumswohnung,	 in	 dem	 der	 Verkäufer	 seit	 der	 Anschaffung	 und	 bis	 zur	 Veräußerung	

durchgehend	 für	 mindestens	 zwei	 Jahre	 gewohnt	 hat.	 Die	 Hauptwohnsitzbefreiung	 kommt	 auch	

dann	 zum	 Tragen,	 wenn	 der	 Verkäufer	 innerhalb	 der	 letzten	 zehn	 Jahre	 (vor	 der	 Veräußerung)	

mindestens	 fünf	 Jahre	 durchgehend	 in	 diesem	 Haus	 oder	 dieser	 Wohnung	 als	 "Hauptwohnsitzer"	

gewohnt	hat	("5	aus	10-Regelung").	

Die	 Hauptwohnsitzbefreiung	 erstreckt	 sich	 –	 im	Gegensatz	 zur	 Herstellerbefreiung	 –	 auch	 auf	 den	

Grund	 und	 Boden	 bis	 zu	 einer	 Fläche	 von	 1.000m2.	 Die	 Befreiung	 wegen	 fünfjährigem	

durchgehenden	Hauptwohnsitz	gilt	auch	dann,	wenn	der	Hauptwohnsitz	im	übrigen	Zeitraum	(somit	

bis	zu	fünf	Jahren)	vermietet	wurde.	

Da	der	Hauptwohnsitz	bei	der	"5	aus	10-Regel"	nicht	unmittelbar	vor	der	Veräußerung	gegeben	sein	

muss,	 ist	 es	 nicht	 befreiungsschädlich,	 wenn	 der	 Verkäufer	 seinen	 Hauptwohnsitz	 bereits	 vor	

Veräußerung	 aufgegeben	 hat.	Der	 Verkäufer	 muss	 grundsätzlich	 selbst	 während	 der	 Nutzung	 als	

Hauptwohnsitz	 Eigentümer	 des	 Kaufobjektes	 gewesen	 sein.	 Die	 Hauptwohnsitzbefreiung	 ist	 daher	
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grundsätzlich	nicht	vererbbar,	sodass	der	Verkauf	aus	der	Verlassenschaft	auch	dann	steuerpflichtig	

ist,	 wenn	 der	 Verstorbene	 das	 Hauptwohnsitzerfordernis	 erfüllt	 hätte.	 Hinsichtlich	 der	 "5	 aus	 10-

Regelung"	zählen	aber	auch	Zeiten,	 in	denen	der	Verkäufer	als	Angehöriger	dort	gewohnt	hat,	aber	

noch	 nicht	 Eigentümer	 gewesen	 ist,	 wenn	 er	 das	 Kaufobjekt	 letztlich	 geerbt	 oder	 geschenkt	

bekommen	 hat.	 Wird	 daher	 ein	 geerbtes	 oder	 geschenktes	 Einfamilienhaus	 oder	 eine	 solche	

Eigentumswohnung	verkauft,	kommt	es	darauf	an,	ob	der	Verkäufer	 (auch	als	bloßer	Mitbewohner	

der	 Person,	 die	 das	 Haus	 oder	 die	Wohnung	 später	 vererbt	 oder	 verschenkt	 hat)	 dort	 fünf	 Jahre	

durchgehend	den	Hauptwohnsitz	gehabt	hat.	Weiters	ist	Voraussetzung,	dass	die	der	Veräußerer	den	

Hauptwohnsitz	aufgibt	oder	(bei	der	Fünfjahresfrist)	bereits	aufgegeben	hat.	

Beispiele:	

• Eine	Person	teilt	ihr	Eigenheim	in	zwei	Wohneinheiten,	veräußert	eine	davon	und	behält	in	

der	anderen	ihren	Hauptwohnsitz.	Die	Hauptwohnsitzbefreiung	ist	nicht	anwendbar.	

• Eine	Person	hat	seit	mehr	als	fünf	Jahren	den	Hauptwohnsitz	in	ihrem	Eigenheim,	sie	

veräußert	dieses	im	Mai	2012	und	bleibt	als	Mieter	(mehr	als	ein	Jahr)	Hauptwohnsitzer.	Die	

Befreiung	steht	nicht	zu.	

• Eine	Person	hat	seit	mehr	als	fünf	Jahren	den	Hauptwohnsitz	in	ihrer	Eigentumswohnung.	Sie	

besitzt	noch	eine	zweite	Eigentumswohnung,	die	sie	vermietet.	Nach	Beendigung	des	

Mietverhältnisses	zieht	sie	als	Hauptwohnsitzer	in	die	bisher	vermietete	Wohnung	und	

veräußert	den	bisherigen	Hauptwohnsitz:	Die	Befreiung	steht	zu.	

• Eine	Person	erbt	die	Eigentumswohnung	der	Eltern,	aus	der	sie	bereits	seit	über	fünf	Jahren	

ausgezogen	ist,	und	veräußert	diese.	Die	Veräußerung	ist	nicht	befreit.	Wäre	die	Person	

innerhalb	der	letzten	zehn	Jahre	selbst	Hauptwohnsitzer	in	dieser	Wohnung	(z.B.	weil	noch	

minderjährig),	wäre	die	Befreiung	anwendbar.	

Es	gilt	 eine	Toleranzfrist	 von	einem	 Jahr,	 sowohl	was	die	Begründung	des	Hauptwohnsitzes	 für	die	

Befreiung	nach	der	Zweijahresregelung	anbelangt,	als	auch	für	die	Aufgabe	des	Hauptwohnsitzes	für	

beide	Tatbestände.	

Herstellerbefreiung	

Steuerfrei	 sind	die	Gewinne	aus	der	Veräußerung	eines	selbst	hergestellten	Gebäudes.	Der	Grund	

und	Boden	ist	hier	jedoch	steuerpflichtig,	sofern	nicht	auch	die	Hauptwohnsitzbefreiung	anwendbar	

ist.	Ein	selbst	hergestelltes	Gebäude	liegt	vor,	wenn	der	Verkäufer	das	Gebäude	von	Grund	auf	neu	
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errichtet	 (also	 ein	 "Hausbau"	 und	 keine	 –	 auch	 umfassende	 –	 Fertigstellung	 oder	 Renovierung	

vorliegt)	 und	 das	 (finanzielle)	 Baurisiko	 hinsichtlich	 der	 Errichtung	 trägt.	 Selbst	 hergestellt	 ist	 ein	

Gebäude	 auch	 dann,	 wenn	 es	 durch	 einen	 beauftragten	 Unternehmer	 errichtet	 wurde,	 der	

Eigentümer	aber	das	Risiko	allfälliger	Kostenüberschreitungen	zu	tragen	hatte.	Der	Veräußerer	muss	

selbst	Hersteller	 des	Gebäudes	 sein;	 vom	Rechtsvorgänger	 selbst	 hergestellte	Gebäude	 sind	 daher	

von	der	Herstellerbefreiung	nicht	erfasst.	

Eine	 Ausnahme	 von	 der	 Herstellerbefreiung	 kommt	 insoweit	 zum	 Tragen,	 als	 das	 Gebäude	

innerhalb	 der	 letzten	 zehn	 Jahre	 der	 Erzielung	 von	 Einkünften	 gedient	 hat:	 Liegt	 eine	 teilweise	

Nutzung	 zur	 Erzielung	 von	 Einkünften	 vor	 (teilweise	 Vermietung	 des	 Hauses	 oder	 der	

Eigentumswohnung),	 kann	 nur	 der	 nicht	 vermietete	 Teil	 von	 der	 Besteuerung	 ausgenommen	

werden,	während	für	den	vermieteten	Teil	die	Befreiung	nicht	greift.	

Treffen	die	Hauptwohnsitzbefreiung	und	die	Herstellerbefreiung	zu,	hat	die	Hauptwohnsitzbefreiung	

Vorrang.	Dies	 ist	 deswegen	 günstiger,	weil	 bei	 der	Herstellerbefreiung	nur	 das	Gebäude	 steuerfrei	

bleibt,	bei	der	Hauptwohnsitzbefreiung	aber	grundsätzlich	auch	der	zugehörige	Grund	und	Boden.	

	

14.	 Steuerliche	 Fragen.	 In	 allen	 steuerlich	 relevanten	 Angelegenheiten	 sollten	 Sie	 als	

Kaufvertragspartei	unbedingt	 vor	Unterfertigung	des	Kaufvertrages	einen	bzw.	 Ihren	Steuerberater	

beziehen.	Dies	gilt	für	den	Verkäufer	zB	auch	für	alle	Fragen	rund	um	die	Immobilienertragssteuer.	

15.	Sonstiges	

-	 Beachten	 Sie,	 dass	 ein	 angenommenes	Kaufanbot	 bereits	 einen	 rechtsverbindlichen	 Kaufvertrag	

darstellt.	 Alle	 darin	 getroffenen	 Vereinbarungen	 sind	 für	 alle	 Kaufvertragsparteien	 bindend.	

Zusatzvereinbarungen	 oder	 abweichende	 Vereinbarungen	 können	 dann	 später	 nur	 noch	 im	

allseitigen	Einvernehmen	getroffen	werden.	Das	angenommene	Kaufanbot	löst	u.a.	auch	bereits	die	

Zahlungspflicht	zur	Grunderwerbsteuer	und	der	Maklergebühr	aus.	

-	Stellen	Sie	sicher,	dass	alle	relevanten	Vertragspunkte	u.	Vereinbarungen	 in	Schriftform	getroffen	

werden.	Alles	was	nicht	 schriftlich	vereinbart	 ist,	 kann	gem.	der	Kaufvertragsvereinbarung	ungültig	

oder	 doch	 zumindest	 sehr	 erschwert	 beweisbar	 sein.	 Gerade	 bei	 späteren	 Streitigkeiten	 aus	 dem	

Kaufvertrag	 und/oder	 bei	 Kaufrücktritt	 ist	 oft	 die	 Schriftlichkeit	 von	 entscheidender	 Bedeutung.	
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„Schwarzgeldzahlungen“	 stellen	 nicht	 nur	 Finanzvergehen	 dar,	 sondern	 sind	 bei	 späteren	

Streitigkeiten	und/oder	Vertragsrücktritt	auch	oft	nicht	beweisbar.	

-	 Stellen	 Sie	 als	 Käufer	 die	 Finanzierung	 des	 Kaufpreises	 und	 aller	 Nebenkosten	 sicher.	

Unterschreiben	 Sie	 als	 Käufer	 erst	 danach	 das	 Kaufanbot	 oder	 machen	 Sie	 in	 diesem	 einen	

dementsprechenden	schriftlichen	Vorbehalt.	

	

	
	
	


